
 

 

Hausordnung Schulhaus Schützenmatt 

1. Die Anordnungen der Lehrperson befolgen wir in jedem Fall. 
 

2. Wir gehen respektvoll miteinander um, lösen unsere Konflikte ohne Gewalt und 
pflegen in höflicher Sprache einen freundlichen Umgangston. 

 
3. Während des Unterrichts und in den Pausen verlassen wir das Schulareal nicht. 

 
4. In der 10-Uhr-Pause gehen wir ins Freie, bei Temperaturen unter Null bis 10:10h. 

 
5. Beim 2. Läuten in der ersten Stunde am Morgen und am Nachmittag sowie 

spätestens 2 Minuten nach dem Läuten der grossen Pausen sind wir bereit und an 
unserem Platz. 
 

6. In der 5-Minuten-Pause räumen wir lediglich die Arbeitsplätze auf oder richten uns 
neu ein, lüften die Schulzimmer und gehen wenn nötig auf’s WC. 

 
7. Auf dem Schulhausareal rauchen wir nicht und konsumieren weder Alkohol noch 

andere Drogen. 
 

8. Wir halten uns an das Handyreglement der Schulpflege Hirzel vom Juni 2007  
www.schulehirzel.ch:  
„Persönliche elektronische Geräte dürfen in die Schule mitgenommen werden, sind aber 

während der gesamten Schulzeit (7:30h – 11:50h und 13:40h – 17:10h) inkl. Pausen in der 

Schultasche verstaut. Sie sind weder sicht- noch hörbar.“ 

 
9. Wir achten auf Sauberkeit im gesamten Areal. 

 
10. Wir verzichten in allen Unterrichtsräumen auf Kaugummis. 

 
11. Im Schulzimmer essen wir nicht und tragen keine Mützen. Wir trinken Wasser, wenn 

es die Lehrperson uns erlaubt. 
 

12. In den Gängen verhalten wir uns ruhig. Kleider und Turntaschen lassen wir nicht auf 
dem Boden liegen. 

 
13. Wenn die Spielwiese geöffnet ist, können wir diese benutzen. 

 
14. Schneebälle werfen wir nur auf dem grossen Pausenplatz im hinteren Bereich. (Die 

Grenze ist die schulhausnahe Aussenlinie des Basketballfeldes.) 
 

15. Velos und Mofas stellen wir in die Ständer. Wir gehen mit allen Fahrzeugen sorgfältig 
um. 

 
16. Beim Biken, Skaten und Rollbrettfahren tragen wir einen Helm und bauen keine 

eigenen Hindernisse auf. 
 

17. Wir gehen mit dem Mobiliar und sämtlichen Einrichtungen sorgfältig um. Kosten für 
mutwillige Sachbeschädigungen werden den Eltern in Rechnung gestellt. 

 

Erarbeitet und mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert. 
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ergänzt am 28. Oktober 2010 
Team und Schulleitung Sekundarschule Hirzel 


